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Musikalische Grundschulung Anhang 5 
 
Leistungsvereinbarung 
 
Zwischen der VSG Musterlingen (Auftraggeberin) und der Musikschule Beispiel (Auftragnehmerin) wird 

folgende Leistungsvereinbarung abgeschlossen: 

 

1. Die Auftragnehmerin wird beauftragt, ab dem Schuljahr 2021/2022 die Musikalische Grundschulung 

innerhalb des obligatorischen Unterrichts der Auftraggeberin zu erteilen. 

2. Die Musikalische Grundschulung wird in der ersten und zweiten Klasse mit je einer Wochenlektion zu 

45 Minuten im Halbklassenunterricht erteilt. Dieser ist im Stundenplan der Schule integriert. Für das 

Schuljahr 2021/2022 sind voraussichtlich 60 Schülerinnen und Schüler in der ersten Klasse (in 3 

Halbklassen) und 80 Schülerinnen und Schüler in der zweiten Klasse (in 4 Halbklassen) im Schul-

haus bzw. in den Schulhäusern Sowieso zu unterrichten. Jährlich bis Ende März müssen die Anzahl 

Halbklassen (Lektionen) der Auftragnehmerin schriftlich bekannt gegeben werden. 

3. Die Vertragspartner kennen die in der Umsetzungshilfe des Amtes für Volksschule festgelegten Emp-

fehlungen. Diese sind im Rahmen der Möglichkeiten einzuhalten. 

4. Bei kurzfristig eintretenden bzw. unvorhersehbaren Abwesenheiten der Musiklehrperson stellt die 

Auftragnehmerin eine Stellvertretung zur Verfügung. Sofern dadurch Kosten anfallen, sind diese 

durch die Auftragnehmerin zu tragen. 

5. Die Besoldung der Musikschullehrpersonen ist Sache der Auftragnehmerin. Sie stellt der Auftragge-

berin die erbrachten Leistungen halbjährlich, per Ende März und Ende September in Rechnung, 

zahlbar innert 30 Tagen. 

 

Die Abrechnung erfolgt mit einer Pauschale gemäss der Empfehlung des VMTG und VTGS. Zurzeit 

des Vertragsabschlusses beträgt die Pauschale pro erteilter Jahreslektion zu 45 Minuten  

Fr. 4'120.  

6. Die Räumlichkeiten und die Infrastruktur für die Musikalische Grundschulung stellt die Auftraggeberin 

kostenlos zur Verfügung. 

 

Die Auftraggeberin ist in Absprache mit der Musiklehrperson und der Musikschulleitung im Rahmen 

ihres Budgetprozesses bereit, das Instrumentarium zu pflegen. 

7. Die Kündigung dieser Leistungsvereinbarung ist unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungs-

frist jeweils auf Ende eines Schuljahres möglich. 

 

Ort: Musterlingen   Datum: 21.12.2021 

 

Auftraggeberin Auftragnehmerin 

 

_____________________________ _________________________________ 

 

_____________________________ _________________________________ 


